
Der Kanton Zürich erhält einen kantonalen Berufs-
bildungfonds. Im Rahmen der Abstimmung über die
Revision des Einführunsgesetzes zum eidg. Berufs-
bildungsgesetz haben die Stimmbürgerinnen und 
-bürger einer Variante des Gesetzes den Vorzug gege-
ben, die mit Beiträgen von max. 1 Promille der
Lohnsumme die Äufnung eines Fonds von max. 20
Mio. Franken vorsieht. Daraus sollen Beiträge zur
Senkung der Kosten der Berufsbildung ausgerichtet
werden können.

Emil Wettstein

Das Zürcher Stimmvolk hatte am 28. September
2008 über eine Revision des Einführungsgesetzes
über die Berufsbildung zu befinden, wie dies in den
meisten anderen Kantonen als Folge der Revision
des eigenössischen Berufsbildungsgesetzes auch
der Fall ist. Die Zürcherinnen und Zürcher hatten
aber die Möglichkeit, sich zwischen zwei Varianten
zu entscheiden, einem Gesetzestext, der einen kan-
tonalen Berufsbildungfonds vorsah und eine
Fassung, die darauf verzichtete.

Um was ging es?

Der Kasten Seite 2 zeigt den Wortlaut der einschlä-
gigen Bestimmungen. In der vom Regierungsrat
publizierten Abstimmungszeitung wird das Thema
wie folgt dargestellt: «Seit Anfang der 90er-Jahre
hat sich der Arbeitsmarkt stark gewandelt. Die bis-
her stark gewerblich orientierte Berufsbildung
geriet in eine Krise, weil viele, besonders dienstlei-
stungsorientierte Unternehmen keine Lehrstellen
anboten. Dank den sogenannten Lehrstellen-
beschlüssen des Bundes gelang es mit einiger
Anstrengung, das Angebot an Lehrstellen auszuwei-

ten. Trotzdem ist es für einen Viertel der Jugend-
lichen bis heute unmöglich geblieben, nach Ab-
schluss der obligatorischen Schulzeit eine geeigne-
te Lehrstelle zu finden. Es bedarf hierzu weiterhin
gezielter Massnahmen. 

Vor diesem Hintergrund erachtet es eine Mehrheit
des Kantonsrates als notwendig, dass der Kanton
Zürich einen kantonalen Berufsbildungsfonds
schafft. Dieser soll neben den bestehenden Bran-
chenfonds sicherstellen, dass alle Betriebe einen
solidarischen Beitrag an die Berufsbildung leisten.
Der Kantonsrat beschloss daher, einen kantonalen
Berufsbildungsfonds zu schaffen, in welchen
Betriebe, die keine Lernenden ausbilden oder keine
Beiträge in einen Branchenfonds gemäss Art. 60
des eidgenössischen Berufsbildungsgesetzes lei-
sten, Beiträge im Umfang von höchstens einem
Promille der AHV-pflichtigen Lohnsumme einzah-
len. Der kantonale Berufsbildungsfonds bezweckt,
die den einzelnen Ausbildungsbetrieben entstehen-
den Kosten der Berufsbildung zu senken oder
Betriebe, die Lernende ausbilden, zu unterstützen
und innovative Massnahmen im Bereich der beruf-
lichen Grundbildung zu fördern. 

Mit den Mitteln des Fonds können auch Beiträge an
die Kosten von überbetrieblichen Kursen gewährt
werden, Kurse für Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildner finanziert, Ausbildungs- bzw. überbetriebli-
che Kurszentren sowie aufwendige technische
Einrichtungen mitfinanziert werden. Ferner sollen
die Mittel des Fonds für andere Massnahmen im
Bereich der beruflichen Grundbildung dienen kön-
nen, so beispielsweise für die Anstossfinanzierung
von Lehrbetriebsverbünden, für das Lehrstellen-
marketing oder für branchenbezogene Fördermass-
nahmen von Schulabgängerinnen und -abgängern.
Damit soll insbesondere die Bereitschaft der
Betriebe gefördert werden, Lernende auszubilden. 
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Die Beiträge der Betriebe werden durch die vom
Kanton anerkannten Familienkassen und von der
kantonalen Familienausgleichskasse eingezogen.
Der Aufwand für das Inkasso ist somit gering. Es
wird ein Verfahren angestrebt, das administrativ zu
möglichst wenig Aufwand führt. Die Erhebung der
erforderlichen Angaben, z. B. ob Lernende ausgebil-
det werden, soll aufgrund einer Selbstdeklaration
erfolgen. Zudem ist auf Verordnungsstufe zu regeln,
was als Betrieb gilt, und es ist allenfalls eine Min-
destgrösse der Lohnsumme festzulegen, ab welcher
überhaupt eine allfällige Abgabepflicht entstehen
kann. Damit soll dem Verhältnismässigkeitsgrund-
satz Rechnung getragen werden. 

Über die Verwendung der Fondsmittel soll nicht die
Verwaltung, sondern eine Berufsbildungskommis-
sion entscheiden, der mehrheitlich Vertretungen
der Organisationen der Arbeitswelt angehören.» 

Die Resultate

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten
beiden Varianten zu und entschieden mit 58 %, dass

der Variante mit dem Berufsbildungfonds der
Vorzug zu geben sei:
Vorlage mit Fonds 59.88% Ja
Vorlage ohne Fonds 60.53% Ja
Stichfrage 58.05% für Vorlage mit Fonds.

Das statistische Amt schreibt dazu: «Wohl zum
erstenmal seit 1991, als die Stichfrage per
Volksabstimmung eingeführt wurde, hat sie beim
Berufsbildungsgesetz den Ausschlag gegeben. Zwar
erreichte die Alternative ohne den umstrittenen
kantonalen Berufsbildungsfonds mit 60.5% Ja-
Stimmenanteil sogar eine geringfügig höhere
Zustimmung als die Hauptvorlage mit dem Fonds
(59.9%): Bei der Stichfrage waren die Befürworter
der Hauptvorlage dann aber klar in der Mehrheit
(58.0%).» (statistik.info 09/8)

Emil Wettstein, ewettstein@bbprojekte.ch

Anhang
Für und wider - zwei Stellungsnahmen zum Berufsbildungs-
fonds. Quelle: Schulblatt des Kantons Zürich 05/08
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Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die
Berufsbildung vom 14. Januar 2008

§ 26 a.
1 Der Kanton führt in Ergänzung zu Art. 60 BBG einen branchenüber-
greifenden Berufsbildungsfonds.
2 Der Fonds bezweckt:
a. die den einzelnen Ausbildungsbetrieben entstehenden Kosten der
Berufsbildung durch die Beteiligung aller Betriebe des Kantons zu
senken,
b. Betriebe, die Lernende ausbilden, zu unterstützen,
c. den Aufbau von branchenbezogenen Fonds gemäss Art. 60 BBG
zu fördern,
d. innovative Massnahmen im Bereich der beruflichen Grundbildung
zu fördern.
§ 26 b.
1 Aus dem Fonds werden Beiträge geleistet an:
a. Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der
Ausbildungsbereitschaftvon Betrieben und Branchen,
b. Aufwendungen der Lehrbetriebe für das Qualifikationsverfahren
nach Art. 33 ff. BBG,
c. überbetriebliche Kurse und vergleichbare dritte Lernorte gemäss
§ 24 für Teilnehmende mit Lehrvertrag,
d. andere Massnahmen im Bereich der beruflichen Grundbildung.
2 Die Beiträge werden ausgerichtet, soweit die Aufwendungennicht
durch Beiträge des Bundes oder des Kantons gedeckt sind.
§ 26 c.
1 Der Fonds wird bis zum Höchstbetrag von 20 Mio. Franken geäuf-
net durch jährliche Beiträge der Arbeitgeber, die dem
Kinderzulagengesetz vom 8. Juni 1958 unterstehen, sowie der
Landwirtinnen und Landwirte, die landwirtschaftliche Angestellte
beschäftigen.
2 Der Beitrag eines Arbeitgebers oder einer Landwirtin oder eines
Landwirts beträgt höchstens ein Promille der AHV-pflichtigen

Lohnsumme, die er oder sie gesamthaft ausrichtet. Der
Regierungsrat legt den Beitragssatz fest.
3 Betriebe, die Lernende nach diesem Gesetz ausbilden oder
Beiträge an einen branchenbezogenen Fonds gemäss Art. 60 BBG
leisten, sind von der Beitragspflicht befreit.
4 Die Beiträge werden durch die vom Kanton anerkannten
Familienkassen und von der kantonalen Familienausgleichskasse
eingezogen.
§ 26 d.
1 Der Regierungsrat wählt eine Berufsbildungskommission von neun
Mitgliedern auf eine Amtsdauer von vier Jahren. Wiederwahl ist
zweimal möglich. Die Wahl bedarf der Genehmigung durch den
Kantonsrat.
2 Der Berufsbildungskommission gehören Vertretungen der
Organisationen der Arbeitswelt und je eine Vertretung des
Bildungsrates und der Direktion an.
3 Die Berufsbildungskommission entscheidet über die Verwendung
der Mittel.
§ 26 e.
1 Die beitragspflichtigen Arbeitgeber gemäss § 26 c erteilen der
Vollzugsbehörde die notwendigen Auskünfte. Sie geben insbesonde-
re bekannt:
a. die erforderlichen Angaben über ihre Familienausgleichskasse,
b. die Höhe der AHV-pflichtigen Löhne,
c. die Beiträge, die an einen branchenbezogenen Fonds gemäss Art.
60 BBG geleistet werden.
2 Kann der Beitrag an den Berufsbildungsfonds mangels vollständi-
ger Unterlagen nicht ermittelt werden, nimmt die Vollzugsbehörde
eine Einschätzung nach pflichtgemässem Ermessen vor.
3 Wer vorsätzlich bewirkt, dass eine Beitragsfestlegung zu Unrecht
unterbleibt oder dass eine rechtskräftige Beitragserhebung unvoll-
ständig ist, wird mit Busse bis zur doppelten Höhe des pflichtigen
Beitrages bestraft.








